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Sehr geehr
sehr geehrt
sehr gechra

dasist definitiv ein komplexer Sachverhalt. Die Verschliisselungbei WM , isoliert” zu

beurteilen greift hier etwas zu kurz, da der Gesamtkontext hier eine tragende Rolle spielt.

WMweist derzeit eine auslandische Steuer in HOhe von 10% aus

(die aber eigentlich keine Quellensteuer darstellt sondern im Rahmen der chinesischen

»enterprise income tax“ erhoben wird!),
die darin eigentlich nicht anrechenbar ist. Dazu wird deutsche Abgeltungsteuer bei WM

ausgewiesen.

Sachverhalt im Kontext betrachtet:

Ich beziehe mich, isoliert” von anderen ISINs in diesem Kontext auf die angefragte ,,China
Mobile Ltd.“ mit der ISIN HK0941009539,
weil man dazu die Meldungen von China Mobile gut verwenden kann.

BepeChina Mobile Ltd. vom 25.03. 2021:
iL.) Pursuant to the “Ent

ise |

lax Law

of

People’s R LIC OF

na” (the “EnterpriseIncome Tax Law”),the
°

“DetailedBales= the
Tmplementationof the Enterprise Income Tax Law of the People’sRepublicof

°

China” and the “Notice regarding Matters on Determination of Tax Residence
Status of Chinese-controlled Offshore Incorporated Enterprises under Rules of

oo. NEE —

Problem dabei:

Aktien, die von chinesischen Kérperschaften mit Sitz (im Sinne von »incorporation”)in China
emittiert wurden und deren Aktien in Hongkong verwahrt bzw. b6rsengehandelt werden,
unterliegen bei natiirlichen Personen vom Grundsatz her ,,theoretisch” demvollen
chinesischen Steuersatz i.H.v. 20%, sofern nicht die Voraussetzungen fur eine vollstandige
Befreiung erfiillt werden.
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Betreff: WG: Behandlung von in Hong Kong gelisteten chinesischen Aktiengesellschaften

Liebe Kolleginnen und Kollegen von WM,

anbei eine Anfrage des BMFin

a
Sache.

K6nnen Sie weiterhelfen und mir mitteilen, wie die Handhabung/Verschltisselung (am BeispielChina
Mobile) bei WM-Daten erfolgt.

Freundliche Grae

a Sparkassen- und Giroverband
Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik
- Gruppe Steuern -

Charlottenstrake 47
10117 Berlin
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Rosenow, Ulrike (IV C 1)

Betreff: WG: Behandlung von in Hong Kong gelisteten chinesischen 
Aktiengesellschaften
Hongkong-Aktien_-_15.09.19_-_B0RSE_ONLINE.pdf; Julia-Mail-Pruefbericht.txtAnlagen:

—Ursprüngliche Nachricht—
Von: IZSt (BZSt)
Gesendet: Montag, 7. Juni 202114:31
An: Referat IVC1 <IVCl@bmf.bund.de>; Arens, Simone (IV C 1) <Simone.Arens@bmf.bund.de>

Betreff: AW: Behandlung von in Hong Kong gelisteten chinesischen Aktiengesellschaften

Sehr geehrte Frau Arens,

folgende Informationen zum Einbehalt von Quellensteuern in China und den Börsen Hong Kong, Shanghai und Shenzhen 
liegen mir vor:

China
In China werden Aktien im Wesentlichen in A-, B- und H-Aktien unterteilt.

A-Aktien sind die Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen in der chinesischen 
Währung Renminbi gehandelt werden. Ausländische Einzelinvestoren dürfen A-Aktien nur über das System Qualified 
Foreign Institutional Investors (QFII) kaufen. Hierbei handelt es sich um ein Zertifizierungssystem, das es lizenzierten 
professionellen ausländischen Investoren erlaubt, mit in chinesischer Währung lautenden Wertpapieren an den 
chinesischen Festlandsbörsen zu handeln, indem sie innerhalb der von der chinesischen Behörde gewährten Quote 
Fremdwährung in chinesische Währung konvertieren.
Dividendenzahlungen an nichtansässige natürliche Personen aus A-Aktien unterliegen einer abgeltenden Quellensteuer 
von 20 %. Werden A-Aktien zwischen einem Monat und einem Jahr gehalten, wird die Bemessungsgrundlage um 50 % 
reduziert, so dass sich effektiv eine Steuer von 10 % ergibt. Keine Quellensteuer wird erhoben, wenn die Haltedauer 
länger als ein Jahr beträgt.

B-Aktien sind die Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen in Fremdwährung (US- 
Dollar, Hong Kong Dollar) gehandelt werden. Dividendenzahlungen an nichtansässige natürliche Personen aus B-Aktien 
unterliegen in China keiner Quellensteuer.

H-Aktien sind Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong notiert sind. Dividendenzahlungen an 
nichtansässige natürliche Personen aus H-Aktien unterliegen in China einer abgeltenden Quellensteuer von 20 %. In 
Fällen, in denen ein von China abgeschlossenes DBA einen niedrigeren Satz vorsieht, kann die nichtansässige natürliche 
Person, die H-Aktien hält, bei dem zahlenden Unternehmen einen niedrigeren Satz beantragen.

Hinsichtlich der Rückerstattung von chinesischer Quellensteuer liegen mir lediglich Hinweise vor, dass der 
Nichtansässige die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des niedrigeren DBA Quellensteuersatzes hat. Informationen, dass 
die chinesischen Quellensteuer voll rückerstattungsfähig ist, liegen mir nicht vor.

Hongkong
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Dividendenzahlungen an nichtansässige natürliche Personen aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong 
unterliegen in Hong Kong keiner Quellensteuer.

Zur allgemeinen Information habe ich noch einen Artikel aus der Börse online beigefügt.

Mit freundliche Grüßen 
Im Auftrag
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Mailbox

Hongkong-Aktien: Keine Quellensteuer - Warum wurde sie
trotzdem abgezogen?

Sie fragen, wir antworten! Die Redaktion von Euro am Sonntag beantwortet Leseranfragen zu Rechts-, Finanz-
und Versicherungsthemen. Von Michael Schreiber, Euro am Sonntag

Bei der Dividendenausschüttung von China Mobile (/aktie/china_mobile_adrs-Aktie) (ISIN: HK 094 100
953 9) wurden mir zehn Prozent Quellensteuer berechnet. Soweit ich weiß, ist die Aktie nur in
Hongkong notiert, und Hong kong erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden.  Warum wurde sie mir
trotzdem abgezogen?

€uro am Sonntag: Die aktuellen Demonstrationen in Hongkong haben das Augenmerk auf die Tatsache
gerichtet, dass die Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China noch bis 2047 einen rechtlichen
Sonderstatus genießt. Der gilt auch für steuerrechtliche Fragen. Die Bundesrepublik hat zwar ein
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, das China das Recht einräumt, von deutschen Anlegern mit
Dividendenerträgen eine Quellensteuer von zehn Prozent zu kassieren. Für Hongkong gilt dieses Abkommen
aber zumindest bis 2046 nicht. Hongkong regiert auch in Steuersachen autonom und erhebt auf Dividenden
von genuinen Hongkong-Aktien überhaupt keine Quellensteuern.

Mehrere Kategorien

An der Börse von Hongkong werden allerdings auch viele Bluechips gehandelt, die ihren Firmensitz eigentlich
auf dem Festland haben. Sie werden in drei Kategorien eingeteilt: A-, B- und H-Aktien. Die weitaus größte
Gruppe umfasst A-Aktien, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen in der chinesischen Währung Renminbi
gehandelt werden. Das sind Unternehmen mit Sitz und Geschäfts tätigkeit auf dem Festland. Für ausländische
Anleger ist diese Aktienkategorie erst seit wenigen Jahren überhaupt zugänglich. Die zweite Kategorie, B-
Aktien, ist vom Handelsvolumen her unbedeutend - diese Aktien werden in ausländischer Währung wie US-
Dollar oder Hongkong-Dollar ebenfalls in Shanghai und Shenzhen gehandelt.

H-Aktien sind für deutsche Investoren am besten geeignet - das "H" steht für Hongkong. Diese insgesamt 200
Firmen haben ihren Sitz in der Volksrepublik, aber ihre Papiere dürfen von Chinesen nicht gekauft werden.
Wegen ihrer Notierung in Hongkong werden diese Papiere in Hongkong-Dollar notiert. Unter den H-Aktien
notieren viele Bluechips wie China Mobile, Petrochina (/aktie/petrochina-Aktie), China Construction Bank
(/aktie/china_construction_bank_1-Aktie), Bank of Communications, Tsingtao Brewery und China Life.

Obwohl die Papiere in Hongkong erworben wurden, handelt es sich bei H-Aktien doch um rein rassige Aktien
aus der Volksrepublik. Deshalb fällt in jedem Fall für deutsche Anleger auch chinesische Quellensteuer auf
deren Dividendenzahlungen an. Es gibt noch eine vierte Kategorie - echte Hongkong-Aktien, wie den
Immobilienentwickler Henderson Land, die Hongkonger Börse HKEX Group oder den U-Bahnbetreiber MTR.
Auf deren Dividenden wird keine Quellensteuer erhoben.

https://www.boerse-online.de/aktie/china_mobile_adrs-Aktie
https://www.boerse-online.de/aktie/petrochina-Aktie
https://www.boerse-online.de/aktie/china_construction_bank_1-Aktie
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Fällt chinesische Quellensteuer an, ist das zwar ärgerlich, sie wird aber von der inländischen Depotbank
automatisch auf die deutsche Abgeltungsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und eventuell
Kirchensteuer angerechnet. Hat ein deutscher Anleger seinen Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft, zahlt
er also auf seine Dividenden nur noch die verbleibenden 15 Prozent deutsche Abgeltungsteuer plus
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.

ETF sinnvoll

Nur Anleger, die insgesamt Erträge unterhalb des Sparerpauschbetrags erwirtschaften, gucken bei dem
System mit ihren Direktinvestments in die Röhre. Da sie dem deutschen Fiskus keine Abgaben schulden, läuft
auch die Steueranrechnung aus China ins Leere. Kleinsparer bleiben auf dem zehnprozentigen
Quellensteuerabzug sitzen.

Tipp: Wer trotzdem in die wichtigsten Unternehmen Chinas investieren will, greift besser zu einem ETF auf
den Hang Seng (/aktien/index/hang_seng) China Enterprises (/aktie/china_enterprises-Aktie) Index,
beispielsweise den Lyxor China Enterprise (/aktie/china_enterprise-Aktie) (HSCEI (/aktien/index/hang-seng-
china-enterprise)) UCITS ETF (LU 190 006 891 4). Damit umgeht man auch das Quellensteuerproblem.

Anleger mit China-Aktien in einem Auslandsdepot und deutschem Wohnsitz müssen ihre ausländischen
Kapitalerträge über die jährliche Einkommensteuererklärung nachdeklarieren, damit das Finanzamt über den
Steuerbescheid die fällige Abgeltungsteuer nachberechnen kann. Bei der Gelegenheit kann man auch bisher
noch nicht verrechnete chinesische Quellensteuer über die Anlage KAP (/aktie/kap-Aktie) (Seite 2, Zeile 52)
verrechnen.

https://www.boerse-online.de/aktien/index/hang_seng
https://www.boerse-online.de/aktie/china_enterprises-Aktie
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https://www.boerse-online.de/aktien/index/hang-seng-china-enterprise
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